
 

Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0767/2018/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Zentrale Dienste Datum: 05.11.2018 

Bearbeiter: Alexandra Kaland AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Holm 11.12.2018 öffentlich 

 

Nachwahl in gemeindliche Ausschüsse; Antrag der Fraktion die Grünen 
 
Sachverhalt: 
Der Gemeindevertreter, Bernd Lottmann, ist auf der konstituierenden Sitzung als 
stimmberechtigtes Mitglied in den Sozialausschuss und in den Kindergartenaus-
schuss der Gemeinde Holm gewählt worden. Außerdem ist er Vorsitzender des Kin-
dergartenausschusses. 
Die Fraktion die Grünen stellt nun den Antrag, dass die Gemeindevertreterin, Frau 
Karin Stöven, anstelle von Herrn Lottmann stimmberechtigtes Mitglied im Sozialaus-
schuss sowie im Kindergartenausschuss wird. Außerdem soll sie anstelle von Herrn 
Lottmann den Vorsitz im Kindergartenausschuss übernehmen.  
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Die Gemeindevertretung beschließt, Frau Karin Stöven  als stimmberechtigtes 
Mitglied in den Sozialausschuss Holm sowie in den Kindergartenausschuss 
Holm zu wählen.  

 
2. Die Gemeindevertretung Holm wählt Frau Karin Stöven zur Vorsitzenden 

          des Kindergartenausschusses.  
 
 
__________________ 
Uwe Hüttner 
 
Anlagen: 
Antrag Fraktion die Grünen 
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0757/2018/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 11.10.2018 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm 28.11.2018 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 06.12.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 11.12.2018 öffentlich 

 

Haushalt 2019 ev. Kita Arche Noah 
 
Sachverhalt: 
 
Der Kirchenkreis Hamburg-West Südholstein hat den anliegenden Haushaltsvoran-
schlag für die Kindertagesstätte Arche Noah für das Jahr 2019 vorgelegt. Der  Zu-
schussantrag an die Gemeinde Holm beträgt 187.000  Euro. Zusätzlich hat die Kita 
Arche Noah noch einen weiteren Antrag auf Übernahme der Kosten für die Ersatz-
beschaffung von 24 Stühlen gestellt. Die Kosten belaufen sich auf 1.572,61 Euro. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Zuschussantrag in Höhe von 188.576,61 Euro setzt sich aus den Verwaltungs-
kosten in Höhe von 18.390,00 Euro, dem Betriebskostenzuschuss in Höhe von  
168.610,00 Euro und dem Zusatzantrag über 1.572,61 Euro zusammen.  
 
Bei  den Einnahmen werden Veränderungen bei den Elternbeiträgen und den Zu-
schüssen des Landes dargestellt. Im Ausgabenbereich wurden die Personalkosten 
leicht erhöht. Alle anderen  Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen 
denen des Vorjahres. 
 
Der Ersatz der Stühle  ist dringend notwendig, da die alten Stühle  nicht mehr kinde-
sicher sind.   
 
 
 
Finanzierung: 
 
Für das Haushaltsjahr 2019 ist bei der Hhst. 4640.71701 ein Zuschuss von 
188.576,61 Euro und der Mietwert in Höhe von 18.503,00 Euro bereitzustellen. Die 
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Teilbeträge des Zuschusses werden jeweils zum 15. Januar, 15. April, 15. Juli und 
15. Oktober 2019 ausgezahlt, wobei sich die Jahresrechnung 2018 entsprechend 
auswirken kann. Der Kostenausgleich für auswärtige Kinder, die die Einrichtung be-
suchen, wird durch das Amt Geest und Marsch Südholstein  berechnet und bei der 
Hhst. 4640.16200 gebucht. Für das Jahr 2019 wird hier mit Einnahmen von 5.000  
Euro gerechnet.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Kreis Pinneberg Betriebskostenzuschuss 1.230,00 Euro 
Landeszuschuss Personalkostenzuschuss Ü 3 20.280 Euro 
Landeszuschuss U 3 Förderung 10.120 Euro 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Kindergartenausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeinde-
vertretung beschließt, dem evangelischen Kindergarten Arche Noah einen Zuschuss 
für das Jahr 2019 in Höhe von 188.576,61 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahres-
rechnung 2018 entsprechend auswirken kann.  
 
 
 
__________________ 
   (Hüttner) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Haushaltsplanung 2019 ev. Kita Arche Noah 
Antrag Kostenübernahme Ersatzbeschaffung Stühle  
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An die 
Mitglieder des 
Kindergartenausschusses  
Gemeindevertretung Holm 
 

 

 

 

 Holm, den 09. 11. 2018 

Antrag auf Erweiterung der Öffnungszeit der Elementargruppe im Ev. Kindergarten 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum Beginn des kommenden Kindergartenjahres (Beginn August 2019) bitten wir darum, die 

Öffnungszeit der Elementargruppe um eine halbe Stunde bis 14.30 Uhr erweitern zu dürfen. 

Begründung: Zum einen erfahren wir immer wieder davon, dass Kinder erst gar nicht bei uns 

angemeldet werden, weil die Öffnungszeit nicht ausreicht, vor allem aber geht es um 

Familien, die ein Kind in der Familiengruppe untergebracht haben, während das 

Geschwisterkind mangels freier Elementarplätze nicht in die Familiengruppe aufgenommen 

werden kann. Diesen Eltern ist es nicht zuzumuten, entweder das Kind aus der 

Familiengruppe eine halbe Stunde vor Ende der Öffnungszeit abzuholen oder nach dem 

Abholen des Elementarkindes eine halbe Stunde später wiederzukommen. Deshalb möchten 

wir die Öffnungszeiten angleichen. 

Die Betreuung in der Elementargruppe kann durch eine einzelne SPA geleistet werden, da 

gleichzeitig die zweite Gruppe mit einer Erzieherin und einer SPA im Haus ist. Die 

geschätzten Arbeitgeberkosten für diese zusätzliche halbe Stunde betragen € ca. 235 im 

Monat zuzüglich Sonderentgelte. Einkünfte durch Elternbeiträge sind gegenzurechnen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0762/2018/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 30.10.2018 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Kindergartenausschuss der Gemeinde Holm 28.11.2018 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 06.12.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 11.12.2018 öffentlich 

 

Haushalt 2018 DRK-Kindertagesstätte Holm 
 
Sachverhalt: 
 
Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung für das Jahr 
2019 für die DRK-Kindertageseinrichtung vorgelegt. Die Haushaltsplanung sieht Ein-
nahmen in Höhe von 454.140 Euro und Ausgaben von 850.840 Euro vor, so dass ein  
Defizit in Höhe von 396.700 Euro entsteht.   
 
Seit dem 01.10.2016 besteht der DRK Kindergarten aus 3 Vormittagsgruppen, einer 
Nachmittagsgruppe, einer naturnahen Außengruppe und einer Krippengruppe, es 
besteht die Möglichkeit der Ganztagsbetreuung. Die Vormittagsgruppen sind derzeit 
voll belegt, in der Nachmittagsgruppe sind noch einige Plätze frei. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die höheren Ausgaben gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus den 
Mehrausgaben bei den Personalkosten auf Grund von Tariferhöhungen, Altersauf-
stiegen und Sonderzahlungen.   
 
Aktuell besuchen keine auswärtigen Kinder die Einrichtung, so dass keine Einnah-
men aus dem Kostenausgleich eingerechnet werden können. 
 
Die  Kostenaufstellung wurde vom DRK Kreisverband für eine bessere Übersichtlich-
keit der Gruppen wie folgt dargestellt: eine Gesamtdarstellung der Einrichtung, eine 
Darstellung Krippengruppe und eine Darstellung der Elementargruppen. Ebenfalls 
wurde die Berechnung der Elternentgelte sowie der Investitionen gesondert abgebil-
det.  
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Finanzierung: 
 
Der DRK-Kreisverband beantragt einen Zuschuss in Höhe von 396.700 Euro.  
 
Bei der Hhst. 4640.71700 sind für das Jahr 2019  insgesamt 461.445,20 Euro zur 
Verfügung zu stellen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:  Zuschuss 2019 
in Höhe von 396.700  Euro,  Durchbuchung des Mietwertes in Höhe von 41.441,20 
Euro und dem Wohngeld in Höhe von 23.304 Euro. Das Wohngeld beinhaltet einen 
Teil der Bewirtschaftungskosten der Kindertagesstätte.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Der DRK Kreisverband  rechnet mit  einen Betriebskostenzuschuss des Kreises Pin-
neberg in Höhe von 3.400 Euro sowie vom Land Schleswig-Holstein mit einem Per-
sonalkostenzuschuss Ü 3 in Höhe von 78.500 Euro, sowie eine U 3 Förderung in 
Höhe von 33.900 Euro. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 Der Kindergartenausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemein-
devertretung beschließt, dem DRK-Kreisverband Pinneberg für den Betrieb der Kin-
dertagesstätte in Holm einen Zuschuss  für das Jahr 2019 bis zu einer Höhe von 
396.700 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2018  entsprechend 
auswirken kann. Der Mietwert und das Wohngeld sind  durch zu buchen.    
 
 
 
 
 
 
__________________ 
   (Hüttner) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Haushalt 2019 DRK Kita Holm  
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0758/2018/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 12.10.2018 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Schul-, Sport- und Kulturausschuss der Gemein-
de Holm 

19.11.2018 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 06.12.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 11.12.2018 öffentlich 

 

Antrag der Betreuungsschule Holm zur künftigen Raumgestaltung sowie 
weiteren Zuschuss für Spielmaterialien 
 
Sachverhalt: 
 
Die Betreuungsschule Holm e.V.  hat den anliegenden Antrag  vom 06.09.2018 ge-
stellt. Es besteht der Wunsch der gemeinsamen Entwicklung eines Konzeptes der 
bestehenden und neuen Räume der Betreuungsschule mit der Gemeinde und einem 
Architekten sowie einer Renovierung der  Räume der Betreuungsschule. 
 
Ebenfalls wird ein außerordentlicher Zuschuss in Höhe von 250,00 Euro beantragt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Betreuungsschule nutzt derzeit von 73 Kindern besucht, die in zwei Räumen  
sowie der Küche in der Heinrich-Eschenburg-Schule betreut werden. Die Räume 
werden von der Gemeinde kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde zahlt der 
Betreuungsschule einen jährlichen Sachmittel- und Verwaltungskostenzuschuss in 
Höhe von 4.800,00 Euro.  
 
 
 
Finanzierung: 
  
Die benötigten finanziellen Mittel sind im Haushalt 2019 zur Verfügung zu stellen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
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Die Betreuungsschule Holm e.V. erhält eine Förderung des Landes. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Schul-, Sport- und Kulturausschuss/der Finanzausschuss/die Gemeindevertre-
tung nehmen den Antrag der Betreuungsschule Holm zur Kenntnis und empfeh-
len/beschließen 
 

a) die gemeinsame Entwicklung eines Raumkonzeptes 
b) die Renovierung der vorhandenen Räume durch die Gemeinde 
c) einen außerplanmäßigen Zuschuss in Höhe von 250 Euro für die Aufstockung 

des Spielmaterials 
d) den jährlichen Zuschuss um 200 Euro auf 5.000 Euro zu erhöhen  

 
 
 
 
 
 
__________________ 
   (Hüttner) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Antrag der Betreuungsschule vom 06.09.2018  
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0755/2018/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 05.10.2018 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/2111 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Schul-, Sport- und Kulturausschuss der Gemein-
de Holm 

19.11.2018 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 06.12.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 11.12.2018 öffentlich 

 

Mittelanforderung 2019  Heinrich-Eschenburg-Schule 
 
Sachverhalt: 
 
Die Heinrich-Eschenburg-Schule hat die anliegende Mittelanforderung für den Haus-
halt 2019 vorgelegt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Ansätze im Verwaltungshaushalt entsprechen denen des Vorjahres.  
 
Im Vermögenshaushalt werden Mittel in Höhe von insgesamt 5.000 Euro beantragt. 
Unter anderem sollen hierfür Regale und Schränke sowie  neue Computer und Ser-
ver beschafft werden. 
 
Aus der Haushaltsstelle Gebäude- und Grundstücksunterhaltung werden die Kosten 
für den neuen Bodenbelag getragen. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die Finanzierung erfolgt über den Haushalt 2019.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 

- Keine - 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Schul-, Sport- und Kulturausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die 
Gemeindevertretung  beschließt die Mittelanmeldung für die Heinrich-Eschenburg-
Schule laut Haushaltsplan.   
 
 
 
 
 
 
__________________ 
   (Hüttner) 
 
 
 
Anlagen:  
 
Mittelanforderung Heinrich-Eschenburg-Schule Holm 
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0753/2018/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 21.09.2018 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 06.12.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 11.12.2018 öffentlich 

 

Benutzungsentgelt Dörpshus Holm 
 
Sachverhalt: 
Nach Nr. 6.1 der „Bedingungen für die Überlassung und Benutzung von Räumlichkei-
ten im Dörpshus“ vom 02.06.1989 wird das Benutzungsentgelt zum 01.01. jeden 
Jahres entsprechend der Entwicklung des statistisch festgestellten Preisindexes für 
einen 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalt im Bundesgebiet angepasst. Dies ist zuletzt 
zum 01.01.2018 geschehen. 
Der Preisindex ist seit der letzten Erhöhung (Entgelterhöhung ab 01.01.2018) von 
108,8 auf 111,2 gestiegen, was eine Erhöhung von 2,21% ausmacht. 
Es ist zu überlegen, ob das Benutzungsentgelt zum 01.01.2019 entsprechend ange-
passt werden soll. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Aufgrund der zu erwartenden Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 76000.14000 
sollte das Benutzungsentgelt entsprechend angepasst werden. 
 
 
 
Finanzierung: 
Entsprechende Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 76000.14000 wären bei der 
Haushaltsplanung zu berücksichtigen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, der Anpassung 
der Benutzungsentgelte (Spalte Vorschlag) zum 01.01.2019 zuzustimmen.  
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__________________ 
Hüttner 
 
 
 
Anlagen: 
Entgeltordnung  
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0776/2018/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 16.11.2018 

Bearbeiter: Inka Backer AZ: 3/750-241 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 06.12.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 11.12.2018 öffentlich 

 

Friedhofsgebührensatzung Holm 
 
Sachverhalt: 
Die Friedhofsgebührensatzung wurde zuletzt zum 1. Januar 2013 geändert. Seiner-
zeit wurde insbesondere geregelt, dass für die Beisetzung von Auswärtigen der dop-
pelte Gebührensatz anzuwenden ist. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Hinsichtlich eines Auswärtigenzuschlages ist durch die Verwaltungsgerichte geurteilt 
worden, dass dieser Zuschlag nicht rechtskonform ist. Das Kommunalabgabenge-
setz für Schleswig-Holstein sieht auch keine Bestimmungen mehr für die Festsetzung 
eines Auswärtigenzuschlages vor. Die Einführung des Auswärtigenzuschlages wurde 
insbesondere damit begründet, dass das jährliche Defizit des Gebührenhaushaltes 
durch den allgemeinen Haushalt der Gemeinde getragen wird und der Auswärtige 
nicht zum Gemeindehaushalt beiträgt. 
 
Im Kommentar zum Kommunalabgabengesetz wird allerdings ausgeführt, dass Be-
nutzer des Friedhofes nicht der Verstorbene, sondern der Grabnutzungsberechtigte, 
also in der Regel ein Familienangehöriger ist. Es sind in aller Regel die Hinterbliebe-
nen, die die Beisetzung des „ortsfremden“ Verstorbenen in ihrer Wohnsitzgemeinde 
wünschen. 
 
In den Jahren 2015 bis einschließlich 2018 sind zudem nur 9 Auswärtige auf dem 
Friedhof beigesetzt worden. 
 
In diesem Zusammenhang wird es für sinnvoll erachtet, die seit dem 1. Januar 2010 
geltenden Gebührensätze für den Erwerb der Reihengräber und Familiengräber mo-
derat anzupassen. Die vorgeschlagenen Gebührensätze liegen damit im Rahmen 
der Gebührensätze der umliegenden Friedhöfe. 
Eine Anpassung der Friedhofsunterhaltungsgebühr sowie der sonstigen Gebühren ist  
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- 2 - 

 
nicht erforderlich, da die Wirtschaftlichkeitsberechnung ergeben hat, dass das zurzeit 
verbleibende Defizit als Ausgleich für das öffentliche Interesse anzusehen ist.  
 
 
Finanzierung: 
Die entsprechenden Haushaltsansätze sind in den Haushaltsplan 2019 zu den 
Haushaltsstellen 75000 110000 und 75000 110010 eingestellt worden. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die vorgelegte Friedhofs-
gebührensatzung ab 1. Januar 2019 zu beschließen. 
 
 
 
 
 
 
Hüttner 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: Entwurf der Friedhofsgebührensatzung 
 
 
 
 



Entwurf 
 

Friedhofsgebührensatzung 
für der Gemeinde Holm 

 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), der §§ 1, 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) und 
des § 26 der Friedhofssatzung der Gemeinde Holm vom 01.01.2012 wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom                            folgende  
Friedhofsgebührensatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Gebührenhöhe 

 
Für die Benutzung des Friedhofes der Gemeinde Holm und seiner Einrichtungen 
sowie für die Leistungen der Friedhofsverwaltung werden folgende Gebühren 
erhoben: 
 
 
1. Grabplatzgebühren 
1.1 Reihengräber 
a) Erwerb eines Reihengrabes (25 Jahre)       360,00 €  (345,00 €) 

b) Erwerb eines Urnenreihengrabes (20 Jahre)          250,00 €  (240,00 €) 
c) Erwerb eines Kinderreihengrabes          250,00 €  (240,00 €) 

 
Die Gebühren zu a) bis c) werden auch für die  
Verlängerung der Ruhezeit fällig. 

 
1.2 Familiengräber (Erbbegräbnisse) 
a) Erwerb eines Familiengrabes für jede Grabstelle 300,00 € (280,00 €) 

b) Erwerb eines Urnenfamiliengrabes als Doppelgrab (2 Urnen) 250,00 € (205,00 €) 

c) für jede weitere Urnengrabstelle 125,00 € (105,00 €) 

 
1.3 Urnengräber im Rasenfeld (maximal 2 Urnen) (20 Jahre) 
Für jedes Urnengrab im Rasenfeld als Abgeltung für die  
gesamte Ruhedauer (neben der Gebühr für den Erwerb 
eines Urnenreihengrabes) 1.000,00 € 
Für die Verlängerung der Ruhezeit wird je Jahr der Ver- 
längerung 1/20 der Ziffer 1.3 und Ziffer 1.1.b fällig. 

 
1.4 Anonyme Urnengräber (20 Jahre) 
Für jede Grabstelle im anonymen Urnenfeld als Abgel-
tung für die gesamte Ruhedauer (neben der Gebühr für 
den Erwerb eines Urnenreihengrabes) 650,00 € 
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2. Bestattungsgebühren 
2.1 Ausheben und Schließen der Gruft 
Für das Ausheben und Schließen der Gruft, das  
Herrichten und Abräumen der Grabstelle beträgt 
die Gebühr 
a) bei einer Sarglänge bis zu 1,20 m 430,00 € 
b) bei einer Sarglänge über 1,20 m 550,00 € 
 
2.2 Beisetzen einer Urne 205,00 € 
 
2.3. Umbettung 
Für die Umbettung ist der vierfache Betrag von Ziffer 
2.1 oder 2.2 zu zahlen. 
 
2.4 Benutzung der Friedhofskapelle 270,00 € 
 
3. Friedhofsunterhaltungsgebühren 
 
Für jede Grabstelle nach Ziffer 1.1 oder 1.2 beträgt 
die jährliche Friedhofsunterhaltungsgebühr 13,00 € 
 
4. Sonstige Gebühren 
4.1 Für die aus Anlass einer Bestattung anfallenden 

Schreib- und Vermessungsgebühren 
 40,00 € 
4.2 Umschreibgebühren 30,00 € 
4.3 Erwerb der Friedhofssatzung und der Friedhofs-

gebührensatzung 5,00 € 
4.4 Grabräumung nach Ablauf der Ruhezeit  250,00 € 
4.5 Urnengrabräumung nach Ablauf der Ruhezeit 150,00 € 
4.6 Räumung des Grabsteines nach Ablauf der Ruhe-

zeit 50,00 € 
 
 

§ 2 
Beerdigungen von Auswärtigen 

 
Auswärtige haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Bestattungen auf dem Friedhof 
der Gemeinde Holm; Einwohner der Gemeinde Hetlingen gelten nicht als Auswärtige. 
Abweichende Regelungen, die in begründeten Einzelfällen mit Zustimmung des 
Bürgermeisters getroffen werden, bleiben hiervon unberührt. 
 
 

§ 3 
Fälligkeit 

 
(1) Die Gebühren nach § 1 Ziffern 1,2 und 4 werden innerhalb eines Monats nach 
Zugang des Gebührenbescheides fällig.  
 



- 3 - 
 
Die Friedhofsunterhaltungsgebühr nach § 1 Ziffer 3 ist jährlich zum 15. Mai von dem 
Nutzungsberechtigten, dem an diesem Tage die Nutzung an dem Grab nach Ziffer 
1.1 oder 1.2 zusteht, an die Amtskasse Geest und Marsch Südholstein zu entrichten. 
Für die nach dem 15. Mai erworbenen Gräber wird die Friedhofsunterhaltungsgebühr 
erst zum 15. Mai des folgenden Jahres erhoben. 
 
(2) Zahlungspflichtig ist der Antragsteller bzw. der Nutzungsberechtigte. Mehrere 
Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(3) Stundung, Niederschlagung oder Erlass von Gebühren sind in einer gesonderten 
Satzung der Gemeinde Holm geregelt. 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Gebührensatzung tritt zum 1. Januar 2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Friedhofsgebührensatzung vom 13. Dezember 2012 außer Kraft. 
 
 
 
Holm, den.        Dezember 2018   
 
         Gemeinde Holm 
                 Der Bürgermeister 
 
         gez. Hüttner  
 
 
             (Hüttner) 





 

Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0785/2018/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 21.11.2018 

Bearbeiter: Stefan Rieger AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Holm 05.12.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 11.12.2018 öffentlich 

 

Erweiterung des Aufgabenumfanges für den Bereich der Unterhaltung 
von gemeindlichen Rad- und Gehwegen 
 
Sachverhalt: 
Von einigen verbandsangehörigen Kommunen ist im Jahr 2006 als Anregung an den 
Wegeunterhaltungsverband (WuV) herangetragen worden, auch die Unterhaltung / 
Instandsetzung von gemeindlichen Rad- und Gehwegen in den Leistungsumfang des 
Verbandes mit aufzunehmen. 
Mit diesem Thema hat sich dann der Verband in den nächsten 2 Jahren befasst. 
Nach Aussage der Kommunalaufsicht des Kreises Pinneberg bedarf es für diesen 
Aufgabenumfang der Zustimmung aller verbandsangehörigen Gemeinden. 
Die Aufnahme dieser Leistung ist dann an der Ablehnung einiger Gemeinden ge-
scheitert. In der konstituierenden Verbandsversammlung Ende Juli 2018 ist diese 
Angelegenheit erneut thematisiert worden. Von Seiten des Verbandes wurde zu-
gesichert, sich dieser Sache erneut anzunehmen. 
Der WuV bittet durch die politischen Gremien prüfen zu lassen ob ein Interesse auf 
freiwilliger Basis für die Erweiterung des Aufgabenumfanges zur Unterhaltung von 
gemeindlichen Rad- und Gehwegen besteht. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Wenn es sich mit den Rad- und Gehwegen ebenso verhält wie mit den gemeindli-
chen Straßen, spricht aus Sicht der Verwaltung nichts dagegen. Die laufende Unter-
haltung wird sowieso weiterhin durch das Amt für die Gemeinden durchgeführt /   
sichergestellt. 
 
 
 
Finanzierung: 
Kosteneinplanung und Sicherstellung im Haushalt 2019/ 2020   
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Fördermittel durch Dritte: 
Keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss der Gemeinde Holm empfiehlt / 
die Gemeindevertretung der Gem. Holm entscheidet sich für: 
 
Variante 1: Die Unterhaltung von gemeindlichen Rad- und Gehwegen dem WuV zu 
übertragen. 
 
Variante 2: : Die Unterhaltung von gemeindlichen Rad- und Gehwegen nicht an den 
WuV zu übertragen.. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Uwe Hüttner 
 
 
 
Anlagen:  
 
 
 



 

Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0786/2018/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 21.11.2018 

Bearbeiter: Melanie Pein AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Holm 05.12.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 11.12.2018 öffentlich 

 

Beratung über das Bebauungskonzept im Bereich des Bebauungsplans 
Nr. 28 
 
Sachverhalt: 
Die Gemeindevertretung Holm hat in ihrer Sitzung am 20.09.2018 den Aufstellungs-
beschluss zum Bebauungsplan Nr. 28 für das Gebiet nördlich der Schulstraße, öst-
lich der Hauptstraße (B431) und südlich der Straße Im Winkel gefasst. 
Der Bebauungsplan soll zwar im beschleunigten Verfahren gemäß  § 13 a Bauge-
setzbuch (BauGB) aufgestellt werden (Wegfall von zusätzlichen frühzeitigen Beteili-
gungen), dennoch war es der Gemeindevertretung wichtig, eine frühzeitige Öffent-
lichkeitsbeteiligung für die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde durchzu-
führen. Aufgrund dessen fand am 06.11.2018 im Dörpshus eine öffentliche Unterrich-
tung und Erörterung (§ 3 Abs. 1 BauGB) statt, bei der zahlreiche Einwohnerinnen 
und Einwohner erschienen sind. 
Im Rahmen dieser Veranstaltung stellte die Rehder Wohnungsbau GmbH ihre Vor-
stellungen laut beigefügter Anlage vor. Die anwesenden Einwohnerinnen und Ein-
wohner erhielten die Möglichkeit, ihre Meinungen und Eindrücke zu äußern. Die Nie-
derschrift zur öffentlichen Unterrichtung und Erörterung ist als Anlage beigefügt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Seitens der Gemeinde Holm ist nunmehr zu entscheiden, ob ein Bebauungsplanent-
wurf anhand der Vorstellungen des Investors durch ein Planungsbüro erarbeitet wer-
den soll. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die anfallenden Kosten werden vom Investor getragen.  
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Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, ein Planungsbüro 
mit der Erarbeitung und Vorbereitung eines Bebauungsplanentwurfs anhand der 
Präsentation der Rehder Wohnungsbau GmbH (ggfs. mit folgenden Änderungen) zu 
beauftragen 
 
 
 
__________________ 
Hüttner 
 
 
 
Anlagen: 
Niederschrift zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
Präsentation Rehder Wohnungsbau  
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BEBAUUNGSKONZEPT SCHULSTRASSE 1
NEUBAU VON 28 ALTENGERECHTEN MIETWOHNUNGEN MIT TG UND AUFZUG

REHDER WOHNUNGSBAU Visualisierungen: W2A Architekten

Bürgerforum HOLM , 06.11.2018
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ÜBERSICHT

• Rückblick: Umgebungsbebauung

• Rückblick II: Vergangene Bebauungsvarianten

• Vergleich: Altbestand erhalten versus Altbestand „erneuern“

• Vorstellung: Unser Bebauungsvorschlag

2

1

2

3

4



Umgebung: Bebauung der Dorfmitte (Teil 1)

MFH: 2+Dach

Bank/MFH: 2+Staffel

Altbau

MFH: 3+Dach

MFH: 2+Dach

RH: 2+Dach (optisch MFH) Altbau Altbau

1

3



Umgebung: Bebauung der Dorfmitte (Teil 2)

Altbau

Altbau

Halle (2+Dach)

MFH: 2+Dach MFH: 2+Dach

Altbau

Fazit: Was kein Altbau ist, ist ein MFH mit 2 Geschossen + Dach

1

4



Entwicklung des Bebauungsvorschlages: Varianten

5

2

Auch die Schenkung des Altbaus an die Gemeinde stand im Raum

Schulstraße

Ha
up

tst
ra

ße

Neubau

Variante 1:
Erhalt des Altbaus 
an der Hauptstraße

Variante 2:
Kompletter Neubau 

mit 2 MFHs

Variante 3:
Kompletter Neubau 

mit 3 MFHs

Öffentlich vorgestellt im 
Bauausschuss am 1.3.

Schulstraße

Ha
up

tst
ra

ße

Neubau

Bestand Neubau

Schulstraße

Ha
up

tst
ra

ße
Neubau

Neubau

Neubau Neubau



Bestand erhalten? 

Der Erhaltung des Altbestandes sind Grenzen gesetzt!
6

3

Visualisierung des Bestands in 2018 Entwicklung des Hauses über die Zeit
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Alternative: Neubau schaffen, aber Charakter erhalten 3

• Lage und Größe des Neubaus entspricht dem Altbau

• Neubau könnte mit dem alten Verblendstein des Altbaus erfolgen

• Stilelemente bleiben erhalten und werden aufgewertet (Fenster, Gesimse, Gebäudehöhen)

• Neubau erfüllt alle Ansprüche an moderne Gebäude (Dämmung, Lüftung, Wohnkomfort) bleibt optisch aber ein Altbau
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Vergleich: Alt versus Neu3

• Lage und Größe des Neubaus entspricht dem Altbau

• Neubau könnte mit dem alten Verblendstein des Altbaus erfolgen

• Stilelemente bleiben erhalten und werden aufgewertet (Fenster, 
Gesimse, Gebäudehöhen)

• Neubau erfüllt heutige Ansprüche, bleibt aber optisch ein Altbau

• Fensteranordnung im Erdgeschoss ist gewachsen

• Fensteranordnung im OG ist durch Änderungen der 
Nutzung über die Jahrzente ohne Bezug zum EG erfolgt

• Verblend-Ausbesserungen im Giebel erzeugen kein 
homogenes Verblendbild 

Bestand Möglicher Neubau
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Unser Vorschlag: Lageplan4

Haus 1

Haus 2

Haus 3

Eckdaten

• ca. 28 Wohnungen und 
2 Doppelhäuser

• Altengerechte Grundrisse:

• ca. 8 x 2-Zimmer

• ca.16 x 3-Zimmer

• ca. 4 x 4-Zimmer

• Haus 1 & 3 mit Aufzug

• Große Tiefgarage + 
Außenstellplätze

• ~40 Stellplätze für 
Geschosswohnungen

• ~8 Stellplätze für DHHs

Mehrheitlich entstehen Wohnungen für 1-2 Personenhaushalte

Schulstraße

Hauptstraße
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Unser Vorschlag: Ansicht von der Schulstraße4



11

Unser Vorschlag: Ansicht von der Schulstraße II4
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Unser Vorschlag: Ansicht vom Kreisverkehr4



 

Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0784/2018/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 19.11.2018 

Bearbeiter: Ralf Borchers AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Holm 05.12.2018 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 06.12.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 11.12.2018 öffentlich 

 

 
 
Sachverhalt: 
 
Bei der vorderen Haupteingangstür zum Gemeindebüro hat sich der Bodentürschlie-
ßer festgesetzt, die Tür kann seit Sommer nicht mehr genutzt werden. Ersatzteile 
sind nicht mehr erhältlich, eine Reparatur ist nicht mehr möglich. Zurzeit kann nur die 
hintere Tür genutzt werden, hier ist der Bodenschließer bereits auch außer Betrieb. 
Die Türschließung erfolgt nun über einen zusätzlich angebrachten Obentürschließer.  
 
Diese Situation stellt eine Notlösung da, sie ist gerade für ältere Personen sehr un-
komfortabel. Hinzu kommt, dass ein Festlaufen des Bodentürschließers, der noch als 
unterer Drehpunkt benötigt wird, auch hier zu jeder Zeit eintreten kann. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Haupteingangsbereich ist zu erneuern. Die Mindestanforderung hierbei ist die 
Schaffung eines barrierefreien Zutritts. Hierzu werden die zwei hintereinander lie-
genden Türen links am Windfang (außen und innen) zurückgebaut und durch Schie-
betüren ersetzt. Nachfolgend erhalten Sie hierzu die Schätzkosten: 
 
Variante I  
Schiebetüranlage rund 12.000,- € (vordere und hintere Tür) 
Elektroanschluss ca. 1.500,- €  
Malerarbeiten 1.500,- €  
Fensterfolienarbeiten ca. 1.800,- € (optische Maßnahme)  
Bodenbelagsarbeiten im Vor- und Zwischenraum ca. 2.500,- €  
Drehknauf- Zylinder an Tür II, 500,- € (Notausgangstür)   
Halbzylinder Schiebetür 200,- € 
Gesamtkosten rund 20.000,- €. 
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Bei der Variante I bleibt die Außenansicht weitestgehend vorhanden, lediglich die 
Schiebetür springt etwas zurück. Das vorhandene Design an den Fensterbändern 
kann durch die Folien etwas aufgefrischt werden. 
 
Eine weitere Möglichkeit wäre es die gesamte Glasfront inkl. der Türen zu erneuern. 
Hierbei wird es eine neue Hauptansicht geben, da die Aufteilung der Aushangkästen, 
die Türen und die Profile sowie das Design sich verändern werden. Zudem wird es 
bei Erneuerung der Fassade zu Energieeinsparungen kommen.  
 
Die jetzige lichte Durchgangsbreite bei den Türen liegt bei 0,995 m, bei Erneuerung 
der Türanlage würde man auf 1,2 m Durchgangsbreite gehen, dieses kommt alten 
Menschen und Rollstuhlfahrern entgegen und ist bei höherem Personenaufkommen 
aus dem Schulungsraum von Vorteil und: 
  
Variante II 
Erneuerung der gesamten Glasfront des Eingangsbereiches außen und innen:  
Schiebetüranlage rund 13.000,- € (vordere und hintere Tür) 
Elektroanschluss ca. 1.500,- €  
Malerarbeiten ca.1.500,- €  
Bodenbelagsarbeiten im Vor- und Zwischenraum ca. 2.500,- € 
(Separate Notausgangstür ca. 8.000,- €, ist noch zu klären, ob gewünscht bzw. ob es 
erforderlich ist. Diese Summe ist  nicht in den Schätzkosten enthalten!) 
Glasfassade außen & innen ca. 35 m² a 400,- bis 550,- €: 14.000,- bis 19.250,- € 
Neue Schließzylinder 2* (Schließanlage) 700,- € 
Gesamtkosten rund 33.200,- bis 38.450,- €. 
 
Die Verwaltung schlägt die zukunftsorientierte Variante II vor, da sie in der heutigen 
Zeit allen Belangen (kundenorientiert, energetisch, technisch, optisch) gerecht wird. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die benötigte Summe für die Variante II von rund 38.500,- € wird für den Haushalt 
2019 bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt aus der allgemeinen Rücklage. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Nicht bekannt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau- und Finanzausschuss empfiehlt und die Gemeindevertretung beschließt die 
Umsetzung der beschriebenen Maßnahme der Variante II. Der Bürgermeister wird 
ermächtigt die Verwaltung mit der Ausschreibung der Maßnahme inkl. der Feinab-
stimmung zu beauftragen. 
 
 



 
 
 
__________________ 
Bürgermeister 
    (Hüttner) 
 
 
 
Anlagen: 
 
5*Fotos - Ansichten 
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0769/2018/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Bürgerservice und Ordnung Datum: 05.11.2018 

Bearbeiter: Jenny Thomsen AZ: FB2/112.215 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Holm 05.12.2018 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 06.12.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 11.12.2018 öffentlich 

 

Antrag auf Einrichtung von einer Zickzacklinie in der Straße Am Kamp 6-
8 
 
Sachverhalt: 
Seitens eines ansässigen Gewerbebetriebes in der Straße Am Kamp wurde der An-
trag auf Einrichtung einer Markierungsgrenze für Haltverbot gestellt (sogenannte 
Zickzacklinie). Hintergrund sind Schwierigkeiten mit parkenden Fahrzeugen bei der 
Materialanlieferung mit großen LKW´s. Die Zickzacklinie ist bei Hausnr. 6-8 (Fertig-
garagen) beantragt. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Solche Markierungen können durch die Gemeinde selbstständig vorgenommen wer-
den. Bereits in anderen Straßen zeigt diese Wirkung, so dass dort nicht geparkt wird. 
Ein Rangieren von 2 – 3-mal ist allerdings laut aktueller Rechtsprechung zumutbar. 
 
 
 
Finanzierung: 
Seitens der Gemeinde würden für das Markieren Kosten in Höhe von ca. 500,00 € - 
700,00 € anfallen. Bei der Haushaltsstelle 63000.51000 sind ca. 4.000,00 € vorhan-
den.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertre-
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tung beschließt, dass  
a) eine Zickzacklinie an beantragter Stelle aufgebracht wird. 
b) keine Zickzacklinie erforderlich ist. 

 
 
 
 
 
 
__________________ 
Hüttner 
  
 
 
 



BÜNDNIS 90 
DIE GRÜNEN 

Holm, 19.11.2018 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN HOLM 
Kommunaler Strom aus regionaler regenerativer Energieerzeugung  

-Umweltausschuss Holm- 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hüttner, 

sehr geehrte Frau Kaland, 

wir bitten darum, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des 
Umweltausschusses Holm zu nehmen und im Ausschuss zu behandeln: 

Antrag: 

1. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, Möglichkeiten zur Versorgung des Holmer 
Energiebedarfs (Gemeinde) mit regional erzeugten erneuerbaren Energien zu 
untersuchen: 

a. Ermittlung des jährlichen Strombedarfs 

a. Status Stromversorgung heute 

i. Strom Gebäude etc.: EMB (EON-Tochter) 

ii. Strom Laternen: EON 

b. Prüfung von Stromsparpotentialen 

c. Prüfung lokaler / regionaler Eigenproduktion 

a. Solarenergie zur Eigenversorgung 

i. Einsatz von Solarenergie auf Dächern von Gebäuden der Holmer 
Gemeinde 

ii. Prüfung des Einsatzes von Speichertechnologie  

b. Beteiligung an Windenergieprojekten („Bürgerwindpark“) zur 
Eigenversorgung 

c. Prüfung von Fördermöglichkeiten zur Umsetzung von Projekten zur 
regenerativen Energieerzeugung 

d. Angebotsvergleich von regionalen Anbietern, die regenerativ gewonnene Energie 
ebenfalls in der Region (Land S.-H.) erzeugen und vermarkten 

e. Vergabe eines Stromliefervertrages 

2. Wir beantragen die für die Umsetzung der o.a. Punkte erforderlichen Mittel in den 
Haushalt 2019 einzustellen, damit die Umsetzung frühestmöglich beginnen kann!  

Hintergrund: 

Zur Erreichung der klimapolitischen Ziele gemäß Pariser Vertrag von 2015 ist eine 
erhebliche Absenkung der aktuellen CO2-Emissionen notwendig. 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN HOLM: Kommunaler Strom aus regionaler regenerativer Energieerzeugung 
(Kategorie: Umweltausschuss Holm), November 2018 
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BÜNDNIS 90 
DIE GRÜNEN 

Ein maßgeblicher Verursacher von CO2-Emissionen ist die Erzeugung von Energie zur 
Verwendung in Haushalten und Kommunen. Hier gilt es, auf allen Ebenen eine Reduzierung  
eben dieser Emissionen zu erlangen.  

Ein Weg zur Erreichung dieses Ziels ist es, die Energieerzeugung auf regenerative 
Energiequellen (Sonne, Wind, Wasser) umzustellen. 

Der aktuelle Vertragspartner der Gemeinde Holm stellt zwar offensichtlich Strom aus 
„100% Wasserenergie“ zur Verfügung. Diese wird aber nicht regional erzeugt sondern in 
„Nordeuropa“. Das bedeutet, dass die Wertschöpfung nicht auf unsere Region entfällt, 
wirtschaftlich profitieren Andere.  

Eis wesentliches Merkmal der (deutschen) Energiewende ich der Faktor Dezentralität. Das 
bedeutet, die Energie wird i.d.R. regional erzeugt. Dies beinhaltet zwei hauptsächliche 
Vorteile: 

- regionale Wertschöpfung und  

- keine hohen Aufwendungen, den Strom vom Produktionsort nach Holm zu bringen.  

Daher sollte die Regionalität der Energieerzeugung ein Kriterium für den Bezug der Energie 
für den Bedarf der Gemeinde Holm (nicht der privaten Haushalte oder Gewerbe) und 
darüber hinaus im Zuständigkeitsbereich des Amtes Geest und Marsch  sein. 

Neben den o.a. klimapolitischen Auswirkungen setzt die Gemeinde Holm damit ein Zeichen 
gegen den Klimawandel. Weiterhin werden Holmer BürgerInnen ermuntert auf privater 
Ebene ähnliche Maßnahmen umzusetzen. Ggf. kann eine gemeinschaftliche 
Herangehensweise zu Synergieeffekten und damit sogar positiven Auswirkungen beim 
Strompreis führen. 

Mit Dank und freundlichen Grüßen, 

Bernd Lottmann  Ludger Poppenborg   Jan Koinecke 

Fraktionsvorsitzender  Mitglied Umweltausschuss  Mitglied 
Umweltausschuss 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN HOLM: Kommunaler Strom aus regionaler regenerativer Energieerzeugung 
(Kategorie: Umweltausschuss Holm), November 2018 
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Holm, 25.11.2018 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN HOLM 
Information über die Planung des Anlegens des Baseballplatzes, einschließlich 
Planung der geforderten Ausgleichfläche 

-Finanzausschuss Holm- 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hüttner, 

sehr geehrte Frau Kaland, 

wir bitten darum, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des 
Finanzausschusses Holm (06.12.2018) zu nehmen und im Ausschuss zu behandeln: 

Antrag: 

Die Fraktion Die Grünen beantragt: 

• Eine detaillierte Vorgangsbeschreibung über die Planung des neuen Baseballplatzes. 
Wurde innerhalb der Kostenplanung durch den TSV Holm bereits ein Betrag für das 
Aufforsten einer Ausgleichfläche mit einberechnet? 

• Es sollte noch einmal geprüft werden, ob die Gemeinde Holm nicht doch über eine 
Ausgleichsfläche von 7.000 qm verfügt oder von einem Holmer Landwirt erworben 
und von der Gemeinde aufgeforstet werden kann, als Ausgleich für die 3.500 qm 
Baumbestand, die für die neuen Baseballplatz weichen musste, damit die 
Gemeinde Holm selbst in den „Genuss“ der aufgeforsteten Fläche kommt. 

• Wer ist verantwortlich für den finanziellen Schaden, der der Gemeinde 
voraussichtlich entstehen wird?  

• Wer wird die Kosten übernehmen? 

Erläuterung: 

Im Umweltausschuss, der am 22.11.18 stattfand, wurde den Mitgliedern des Ausschusses 
mitgeteilt, dass von der Behörde gefordert wird, für den abgeholzten Baumbestand (3.500 
qm) auf dem geplanten neuen Baseballplatz, eine Ausgleichfläche von 7.000 qm 
aufzuforsten. Holm kann, nach Aussagen des Bürgermeisters, keine Fläche auf Holmer 
Gebiet anbieten. Es kam der Vorschlag, eine Ausgleichfläche außerhalb von Holm zu 
kaufen, die, inklusive Kosten für die Aufforstung, der Gemeinde ca. 31.000 Euro kosten 
würde.  Die Entscheidung, dass diese Kosten von der Gemeinde übernommen werden, soll 
der Behörde bis zum 12.12.2018 mitgeteilt werden, ansonsten verfällt der Bauantrag des 
TSV Holm für den Baseballplatz. 

Mit Dank und freundlichen Grüßen, 

Bernd Lottmann  Ludger Poppenborg   Jan Koinecke 

Fraktionsvorsitzender  Mitglied Umweltausschuss  Mitglied 
Umweltausschuss 

  1
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BÜNDNIS 90 
DIE GRÜNEN 

Holm, 19.11.2018 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN HOLM 
Nutzung einer internetbasierten Informationsplattform für den Klimaschutz 

-Umweltausschuss Holm- 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hüttner, 

sehr geehrte Frau Kaland, 

wir bitten darum, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des 
Umweltausschusses Holm zu nehmen und im Ausschuss zu behandeln: 

Antrag: 

Die Fraktion Die Grünen beantragt die Freigabe der Kosten für die Nutzung einer 
internetbasierten Informationsplattform (z.B. „Klima-Navi, SH-Netz) über aktuelle Klima- 
und Umweltdaten bezogen auf die Gemeinde Holm. Die Kosten belaufen sich auf ca. 
1.000,00 € pro Jahr der Nutzung. 

Erläuterung: 

In der beantragen Plattform werden (tages-)aktuelle CO2-Emissionswerte der Haushalte 
und Gebäude in der Gemeinde Holm (privat, gewerblich, kommunal) erfasst und 
dargestellt. Die Datengrundlage der dargestellten Werte basiert in dem Fall der 
stationären leitungsgebundenen Energie (Strom, Wärme) auf realen gemessenen 
Verbrauchswerten. Mit diesen Werten lässt sich die IST-Situation ableiten und darstellen. 
Anhand der auf diese Weise realistisch ermittelten IST-Werte kann ein Maßnahmen-Katalog 
erarbeitet werden, der das Ziel, die CO2-Emissonen in Holm zu senken, verfolgt. Aktuell 
liegen die entsprechenden CO2-Emissionen in Holm bei ca. 7 Tonnen pro Jahr. Um das 
gemäß Klimavertrag von Paris gesteckte Ziel, die Erderwärmung nicht über 2°C ansteigen 
zu lassen, zu erreichen, ist eine durchschnittliche pro Kopf Emission von 2,5 Tonnen pro 
Jahr die Obergrenze. Aktuelle Werte (global, Deutschland) deuten darauf hin, dass das Ziel 
2°C verfehlt wird und wir bei über 3°C landen werden. Es gilt daher, zeitnah Maßnahmen 
umzusetzen, die die CO2-Emissionen pro Kopf deutlich senken. Diese Maßnahmen betreffen 
auch die Gemeinde Holm in ihrer Gesamtheit. Mit den Erkenntnissen aus der 
Informationsplattform können diese Maßnahmen nicht nur leichter identifiziert werden, es 
besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Wirksamkeit dieser Maßnahmen praktisch live zu 
kontrollieren und ggf. anzupassen. 

Die Informationsplattform bietet somit die Möglichkeit, von der Standortbestimmung (Ist-
Situation) über die Definition & Umsetzung eines Maßnahmenkataloges die Wirksamkeit 
und damit den erzielten Erfolg zu kontrollieren.  

Die Grünen werden u.a. folgende Maßnahmen in den Entscheidungsprozess einbringen und 
die Machbarkeiten prüfen: 

• Errichtung von Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Dächern 
• Einsatz von Speicherlösungen zur erweiterten Nutzung von eigenerzeugten 

regenerativen Energien (hier: Solarstrom) 
• Solarthermieanlagen in gemeindlichen Gebäuden, speziell in Gebäuden mit 

erhöhtem Warmwasserbedarf (Duscheinrichtungen in Turnhalle, Fußball- und 
Tennishaus etc.) 

• Energetische (Bau-)Maßnahmen an und in gemeindlichen Gebäuden, z.B. Dämmung, 
Wärmepumpen 
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• Perspektivische Umstellung des gemeindlichen Fuhrparks auf CO2-freie 
Antriebstechnologien 

Um eine optimale Wirkung der Einzelmaßnahmen zu erzielen, muss ein auf die Holmer 
Situation zugeschnittenes Gesamtpacket erarbeitet werden. Dieses Gesamtpacket ist 
zentraler Bestandteil eines darüber hinaus zu erstellenden Klimaschutzkonzeptes (wird in 
einem separaten Antrag behandelt). Die informationelle Grundlage (=Datenbasis) für dieses 
Klimaschutzkonzept wird ebenfalls durch die hier beantragte Informationsplattform zur 
Verfügung gestellt. 

Wir beantrage die Aufnahme der weiter oben skizzierten jährlichen Kosten in den Haushalt 
ab 2019. 

Mit Dank und freundlichen Grüßen, 

Bernd Lottmann  Ludger Poppenborg   Jan Koinecke 

Fraktionsvorsitzender  Mitglied Umweltausschuss  Mitglied 
Umweltausschuss 
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(Kategorie: Umweltausschuss Holm), November 2018 
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